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In dieser Gesetzessammlung sind verschiedene Paragraphen ausgesucht worden, die im 
Arbeitsrecht / Personalbereich von wichtiger Bedeutung sind: (Quelle: Das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und das Bundesamt für Justiz) 
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BetrVG - § 9 Zahl der Betriebsratsmitglieder *) 

Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel 
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person, 
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern, 
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern 
bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern, 
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern, 
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern, 
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern, 
701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern, 
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern, 
1.501 bis 2.000 Arbeitnehmern aus 17 Mitgliedern, 
2.001 bis 2.500 Arbeitnehmern aus 19 Mitgliedern, 
2.501 bis 3.000 Arbeitnehmern aus 21 Mitgliedern, 
3.001 bis 3.500 Arbeitnehmern aus 23 Mitgliedern, 
3.501 bis 4.000 Arbeitnehmern aus 25 Mitgliedern, 
4.001 bis 4.500 Arbeitnehmern aus 27 Mitgliedern, 
4.501 bis 5.000 Arbeitnehmern aus 29 Mitgliedern, 
5.001 bis 6.000 Arbeitnehmern aus 31 Mitgliedern, 
6.001 bis 7.000 Arbeitnehmern aus 33 Mitgliedern, 
7.001 bis 9.000 Arbeitnehmern aus 35 Mitgliedern. 
In Betrieben mit mehr als 9.000 Arbeitnehmern erhöht sich die Zahl der Mitglieder des 
Betriebsrats für je angefangene weitere 3.000 Arbeitnehmer um 2 Mitglieder. 

BetrVG - § 87 Mitbestimmungsrechte 

(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in 
folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:   

 
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung 

der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; 
3. vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 
4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte; 
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die 

Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn 
zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis 
erzielt wird; 

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; 

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften; 

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt 
ist; 

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht 
auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine 
Festlegung der Nutzungsbedingungen; 

10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen 
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung; 
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11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener 

Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren; 
12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen; 
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne 

dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine 
Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen 
eigenverantwortlich erledigt. 

 
(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 

BetrVG - § 91 Mitbestimmungsrecht 

Werden die Arbeitnehmer durch Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der 
Arbeitsumgebung, die den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit offensichtlich widersprechen, in besonderer Weise 
belastet, so kann der Betriebsrat angemessene Maßnahmen zur Abwendung, Milderung 
oder zum Ausgleich der Belastung verlangen. Kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
 

BetrVG - § 92 Personalplanung 

(1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den 
gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden 
personellen Maßnahmen einschließlich der geplanten Beschäftigung von Personen, die nicht 
in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen, und Maßnahmen der Berufsbildung 
anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem 
Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung 
von Härten zu beraten. 
(2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer 
Personalplanung und ihre Durchführung machen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 
2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Gleiches gilt für die Eingliederung 
schwerbehinderter Menschen nach § 80 Absatz 1 Nummer 4. 
 

BetrVG - § 93 Ausschreibung von Arbeitsplätzen 

Der Betriebsrat kann verlangen, dass Arbeitsplätze, die besetzt werden sollen, allgemein 
oder für bestimmte Arten von Tätigkeiten vor ihrer Besetzung innerhalb des Betriebs 
ausgeschrieben werden. 
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BetrVG - § 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze 

(1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung 
über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeitsverträgen, die 
allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung allgemeiner 
Beurteilungsgrundsätze. 

BetrVG - § 95 Auswahlrichtlinien 

(1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt 
eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf Antrag 
des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
(2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung von 
Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und 
persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine 
Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. 
(3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, 
die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheblichen 
Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. Werden 
Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an 
einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen 
Arbeitsplatzes nicht als Versetzung. 
 

BetrVG - § 98 Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen 

(1) Der Betriebsrat hat bei der Durchführung von Maßnahmen der betrieblichen 
Berufsbildung mitzubestimmen. 
(2) Der Betriebsrat kann der Bestellung einer mit der Durchführung der betrieblichen 
Berufsbildung beauftragten Person widersprechen oder ihre Abberufung verlangen, wenn 
diese die persönliche oder fachliche, insbesondere die berufs- und arbeitspädagogische 
Eignung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes nicht besitzt oder ihre Aufgaben 
vernachlässigt. 
(3) Führt der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen der Berufsbildung durch oder stellt er für 
außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsbildung Arbeitnehmer frei oder trägt er die durch 
die Teilnahme von Arbeitnehmern an solchen Maßnahmen entstehenden Kosten ganz oder 
teilweise, so kann der Betriebsrat Vorschläge für die Teilnahme von Arbeitnehmern oder 
Gruppen von Arbeitnehmern des Betriebs an diesen Maßnahmen der beruflichen Bildung 
machen. 
(4) Kommt im Fall des Absatzes 1 oder über die nach Absatz 3 vom Betriebsrat 
vorgeschlagenen Teilnehmer eine Einigung nicht zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber 
und Betriebsrat. 
(5) Kommt im Fall des Absatzes 2 eine Einigung nicht zustande, so kann der Betriebsrat 
beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, die Bestellung zu unterlassen 
oder die Abberufung durchzuführen. Führt der Arbeitgeber die Bestellung einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zuwider durch, so ist er auf Antrag des 
Betriebsrats vom Arbeitsgericht wegen der Bestellung nach vorheriger Androhung zu einem 
Ordnungsgeld zu verurteilen; das Höchstmaß des Ordnungsgeldes beträgt 10.000 Euro. 
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Führt der Arbeitgeber die Abberufung einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 
zuwider nicht durch, so ist auf Antrag des Betriebsrats vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass 
der Arbeitgeber zur Abberufung durch Zwangsgeld anzuhalten sei; das Höchstmaß des 
Zwangsgeldes beträgt für jeden Tag der Zuwiderhandlung 250 Euro. Die Vorschriften des 
Berufsbildungsgesetzes über die Ordnung der Berufsbildung bleiben unberührt. 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn der Arbeitgeber sonstige 
Bildungsmaßnahmen im Betrieb durchführt. 
 

BetrVG - § 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen 

(1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat 
der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und 
Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und 
Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der 
erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu 
geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei 
Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht 
genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder 
des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 bekanntgewordenen persönlichen Verhältnisse und 
Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer 
vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt 
entsprechend. 

 (2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn  
1. die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine 

Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine 
behördliche Anordnung verstoßen würde, 

2. die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde, 
3. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personellen 

Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder sonstige 
Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen 
gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch die 
Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Beschäftigten, 

4. der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne 
dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden 
Gründen gerechtfertigt ist, 

5. eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder 
6. die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle 

Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den 
Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 
75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder 
fremdenfeindliche Betätigung, stören werde. 

(3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von Gründen 
innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem schriftlich 
mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustimmung nicht 
innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt. 
(4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim 
Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen. 
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BetrVG - § 102 Mitbestimmung bei Kündigungen 

(1) Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe für 
die Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene 
Kündigung ist unwirksam. 
(2) Hat der Betriebsrat gegen eine ordentliche Kündigung Bedenken, so hat er diese unter 
Angabe der Gründe dem Arbeitgeber spätestens innerhalb einer Woche schriftlich 
mitzuteilen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht, gilt seine Zustimmung zur Kündigung 
als erteilt. Hat der Betriebsrat gegen eine außerordentliche Kündigung Bedenken, so hat er 
diese unter Angabe der Gründe dem Arbeitgeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von drei Tagen, schriftlich mitzuteilen. Der Betriebsrat soll, soweit dies erforderlich erscheint, 
vor seiner Stellungnahme den betroffenen Arbeitnehmer hören. § 99 Abs. 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. 

(3) Der Betriebsrat kann innerhalb der Frist des Absatzes 2 Satz 1 der ordentlichen 
Kündigung widersprechen, wenn  

1. der Arbeitgeber bei der Auswahl des zu kündigenden Arbeitnehmers soziale 
Gesichtspunkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat, 

2. die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt, 
3. der zu kündigende Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz im selben Betrieb 

oder in einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann, 
4. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder 

Fortbildungsmaßnahmen möglich ist oder 
5. eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Vertragsbedingungen 

möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit erklärt hat. 
(4) Kündigt der Arbeitgeber, obwohl der Betriebsrat nach Absatz 3 der Kündigung 
widersprochen hat, so hat er dem Arbeitnehmer mit der Kündigung eine Abschrift der 
Stellungnahme des Betriebsrats zuzuleiten. 

(5) Hat der Betriebsrat einer ordentlichen Kündigung frist- und ordnungsgemäß 
widersprochen, und hat der Arbeitnehmer nach dem Kündigungsschutzgesetz Klage auf 
Feststellung erhoben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, so 
muss der Arbeitgeber auf Verlangen des Arbeitnehmers diesen nach Ablauf der 
Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits bei unveränderten 
Arbeitsbedingungen weiterbeschäftigen. Auf Antrag des Arbeitgebers kann das Gericht ihn 
durch einstweilige Verfügung von der Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung nach Satz 1 
entbinden, wenn  

1. die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder 
mutwillig erscheint oder 

2. die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen 
Belastung des Arbeitgebers führen würde oder 

3. der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. 
(6) Arbeitgeber und Betriebsrat können vereinbaren, dass Kündigungen der Zustimmung des 
Betriebsrats bedürfen und dass bei Meinungsverschiedenheiten über die Berechtigung der 
Nichterteilung der Zustimmung die Einigungsstelle entscheidet. 
(7) Die Vorschriften über die Beteiligung des Betriebsrats nach dem 
Kündigungsschutzgesetz bleiben unberührt. 
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BetrVG -§ 106 Wirtschaftsausschuss 

(1) In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die 
Aufgabe, wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu beraten und den 
Betriebsrat zu unterrichten. 
(2) Der Unternehmer hat den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend über die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Unternehmens unter Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen zu unterrichten, soweit dadurch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
des Unternehmens gefährdet werden, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Personalplanung darzustellen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehört in den Fällen des 
Absatzes 3 Nr. 9a insbesondere die Angabe über den potentiellen Erwerber und dessen 
Absichten im Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie die sich 
daraus ergebenden Auswirkungen auf die Arbeitnehmer; Gleiches gilt, wenn im Vorfeld der 
Übernahme des Unternehmens ein Bieterverfahren durchgeführt wird. 
(3) Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vorschrift gehören 
insbesondere 
1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens; 
2. die Produktions- und Absatzlage; 
3. das Produktions- und Investitionsprogramm; 
4. Rationalisierungsvorhaben; 
5. Fabrikations- und Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Arbeitsmethoden; 
5a. Fragen des betrieblichen Umweltschutzes; 
6. die Einschränkung oder Stilllegung von Betrieben oder von Betriebsteilen; 
7. die Verlegung von Betrieben oder Betriebsteilen; 
8. der Zusammenschluss oder die Spaltung von Unternehmen oder Betrieben; 
9. die Änderung der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks; 
9a. die Übernahme des Unternehmens, wenn hiermit der Erwerb der Kontrolle verbunden ist, 
sowie 
10. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Arbeitnehmer des 
Unternehmens wesentlich berühren können. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit 

einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats 
gekündigt werden. 

(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 

Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen  

1. zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 

2. fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

3. acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

4. zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

5. zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

6. 15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 

7. 20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 

 

 (3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, 
kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart 

werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden 
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tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist. 

(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur 

vereinbart werden,  

1. wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, 

wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 

2. wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der 

zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen 

nicht unterschreitet. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 

sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 

0,75 zu berücksichtigen. Die einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den 

Absätzen 1 bis 3 genannten Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 

 

(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere 
Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen 

(1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur 

Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und 

Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu 

regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, 
als die Natur der Dienstleistung es gestattet. 

(2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der 

Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der 

Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit 

Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich 

sind. 

(3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des 

Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum 

Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 
entsprechende Anwendung. 
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Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und 
Befristungsgesetz - TzBfG) - § 14 Zulässigkeit der Befristung 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen 
Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn  

1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 

2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den 

Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 

3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 

4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 

5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 

6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 

7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine 

befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird oder 

8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von zwei 

Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befristeten 

Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit 

demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 

bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die 

Höchstdauer der Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich 

eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 

Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. 

 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die 

kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes 

bis zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch 

die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. Dies 

gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturierung von 

Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des 

Unternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenordnung 

der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeitsvertrages 

nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen 

Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei Beginn 

des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar vor 

Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäftigungslos im 

Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist, 

Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten 

Beschäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch 

teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache 
Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
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§ 2 Nachweispflicht aus Nachweisgesetz (NachwG) 

Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des 

Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die 

Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift 
sind mindestens aufzunehmen:  

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,  

2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,  

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des 

Arbeitsverhältnisses, 

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort 

tätig sein soll, ein Hinweis darauf, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten 

beschäftigt werden kann,  

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden 

Tätigkeit,  

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der 

Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile 

des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit, 

7. die vereinbarte Arbeitszeit, 

8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs, 

9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 

10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder 

Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind. 

Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist 

ausgeschlossen.  

Einkommensteuergesetz (EStG) 
§ 3b Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

(1) Steuerfrei sind Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, soweit sie  

1. für Nachtarbeit 25 Prozent, 

2. vorbehaltlich der Nummern 3 und 4 für Sonntagsarbeit 50 Prozent, 

3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31. Dezember ab 14 Uhr und an den 

gesetzlichen Feiertagen 125 Prozent, 

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Mai 
150 Prozent 

des Grundlohns nicht übersteigen. 

 

(2) 1Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der für ihn 

maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum zusteht; er 

ist in einen Stundenlohn umzurechnen und mit höchstens 50 Euro anzusetzen. 2Nachtarbeit 

ist die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. 3Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit ist die 

Arbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. 4Die gesetzlichen Feiertage 
werden durch die am Ort der Arbeitsstätte geltenden Vorschriften bestimmt. 

(3) Wenn die Nachtarbeit vor 0 Uhr aufgenommen wird, gilt abweichend von den Absätzen 1 
und 2 Folgendes:  

https://www.hensche.de/Rechtsanwalt_Arbeitsrecht_Gesetze_NachwG.html
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1. Für Nachtarbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 4 Uhr erhöht sich der Zuschlagssatz auf 40 

Prozent, 

2. als Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit gilt auch die Arbeit in der Zeit von 0 Uhr bis 4 

Uhr des auf den Sonntag oder Feiertag folgenden Tages. 
 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 
§ 1 Grundsatz 

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der 

Unfallverhütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, daß  

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den 

besonderen Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden, 

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur 

Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht werden 

können, 

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen 
möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen. 

 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit - § 3 Aufgaben der Betriebsärzte 

 

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der 
Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben 
insbesondere  

1.den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 

a. der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von 
sozialen und sanitären Einrichtungen, 

b. b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

c. c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 
d. d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen 

ergonomischen sowie arbeitshygienischen Fragen, insbesondere 
e. des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und der Pausenregelung, 
f. der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der 

Arbeitsumgebung, 
g. e) der Organisation der "Ersten Hilfe" im Betrieb, 
h. f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und 

Wiedereingliederung Behinderter in den Arbeitsprozess, 
i. g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

2 die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten 
sowie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und 
im Zusammenhang damit 

a. die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte 
Mängel dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die 
Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur 
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Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung 
hinzuwirken, 

b. auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 
c. c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die 

Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber 
Maßnahmen zur Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen, 

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des 
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie 
über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, 
sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu 
belehren und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in "Erster Hilfe" und 
des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken. 

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis 
arbeitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der 
Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu überprüfen. 

 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 
§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -techniker, -
meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu übertragen, 
soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf  

 
1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und 

Gesundheitsgefahren, 
2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der 

Arbeitnehmerschaft, 
3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den 

Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, 
4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 

oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des 
Arbeitsschutzes. 

5.  
(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß die von ihm bestellten Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem 
befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind. 
(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. 
Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der 
Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die 
Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als 
Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben freizustellen. 
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Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit 
§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz 
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere  

 
1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 

verantwortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 
 

a. der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen 
und sanitären Einrichtungen, 

b. der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von 
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen, 

c. der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 
d. der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in 

sonstigen Fragen der Ergonomie, 
e. der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der 
Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung 
sicherheitstechnisch zu überprüfen, 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im 
Zusammenhang damit 
a. die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel 

dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung 
verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel 
vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

b. auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 
c. Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu 

erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser 
Arbeitsunfälle vorzuschlagen, 

 
4. darauf hinzuwirken, daß sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des 

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über 
die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie 
über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren 
und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken. 

 
 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) - § 11 Vertragsniederschrift 

(1) Ausbildende haben unverzüglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages, 
spätestens vor Beginn der Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages gemäß 
Satz 2 schriftlich niederzulegen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. In die 
Niederschrift sind mindestens aufzunehmen  

 
1. Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Berufsausbildung, 

insbesondere die Berufstätigkeit, für die ausgebildet werden soll, 
2. Beginn und Dauer der Berufsausbildung, 
3. Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, 
4. Dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit, 
5. Dauer der Probezeit, 
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6. Zahlung und Höhe der Vergütung, 
7. Dauer des Urlaubs, 
8. Voraussetzungen, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann, 
9. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder 

Dienstvereinbarungen, die auf das Berufsausbildungsverhältnis anzuwenden sind, 
10. die Form des Ausbildungsnachweises nach § 13 Satz 2 Nummer 7. 

 
(2) Die Niederschrift ist von den Ausbildenden, den Auszubildenden und deren gesetzlichen 
Vertretern und Vertreterinnen zu unterzeichnen. 
(3) Ausbildende haben den Auszubildenden und deren gesetzlichen Vertretern und 
Vertreterinnen eine Ausfertigung der unterzeichneten Niederschrift unverzüglich 
auszuhändigen. 
(4) Bei Änderungen des Berufsausbildungsvertrages gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend. 
 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) - § 20 Probezeit 

Das Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit. Sie muss mindestens einen 
Monat und darf höchstens vier Monate betragen. 
 

Berufsbildungsgesetz (BBiG) - § 22 Kündigung 

(1) Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

(2) Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden  
1. aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
2. von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn sie die 

Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen 
wollen. 

(3) Die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des Absatzes 2 unter Angabe der 
Kündigungsgründe erfolgen. 
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde 
liegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als zwei Wochen bekannt sind. 
Ist ein vorgesehenes Güteverfahren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so wird 
bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.  


